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Auszug Baureglement

Die Anpassung der Grundordnung
besteht aus:

 • Auszug Baureglement

weitere Unterlagen:
 • Erläuterungsbericht

29. März 2022

GENEHMIGUNG 

Einwohnergemeinde Lengnau

Anpassung der Grundordnung 
Zone mit Planungspflicht ZPP Nr. 3 «Ulmenweg»
im Verfahren nach Art. 122 Abs. 7 BauV
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311 ZPP 3 «Ulmenweg»
1 Die ZPP 3 «Ulmenweg» bezweckt die Weiterentwicklung des ansässigen 
Uhrenunternehmens mit Logistikzentrum, die Sicherstellung der Erschlie-
ssung und die Entwidmung des Ulmenweges als öffentliche Strasse.

2 Gewerbe und Industrie

3 Die maximale Fassadenhöhe traufseitig beträgt gemäss Eintrag im Zo-
nenplan:
Sektor 1: 18 m
Sektor 2: 13 m
Die Gebäudelänge ist frei. Der Grenzabstand zu den Nachbargrundstücken 
Dritter beträgt ½ der Fassadenhöhe traufseitig, jedoch mindestens 4 m. 
Der Grenzabstand geht dem Strassenabstand gegenüber dem Birkenweg 
vor. 
Attikageschosse sind zulässig, wenn sie auf einer Längsfassade von der 
Fassade mindestens 3 m zurückversetzt sind. Bei Gebäuden mit Attika-
geschoss gilt eine Fassadenhöhe traufseitig von realisierter Fh tr plus 
maximal 5 m (FHAttika = FHtr + 5 m).
Gegenüber der westlich gelegenen Wohn- und Mischzone ist ein 8 m, 
längs des Birkenwegs ein mindestens 3 m breiter Grünstreifen vorzuse-
hen. Die Grünstreifen und das Strassenvorland längs der Kantonsstrasse 
sind mit einer lockeren Baumbepflanzung zu versehen und können unter 
Vorbehalt übergeordneter Bestimmungen zum Strassenvorland für Abstell-
plätze genutzt werden. 

4 Es gilt die ES III.

5 Annähernd geschlossene Bauweise entlang der Kantonsstrasse; Flachdä-
cher mit Attikageschoss. 
Erschliessung von der Bielstrasse über bestehenden Anschluss Ulmenweg 
und von der Moosstrasse. Sicherstellung einer Passarelle als Betriebsver-
bindung über dem Ulmenweg (Detailerschliessungsstrasse der Gemein-
de). Bei Anschlussmöglichkeit an eine öffentliche Fernwärmeleitung sind 
Neubauten anzuschliessen.

 

Planungszweck

Art der Nutzung

Mass der Nutzung

Lärmempfindlich-

keitsstufe

Gestaltungs- und 

Erschliessungs-

grundsätze
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Genehmigungsvermerke 
(Verfahren nach  Art. 122  Abs.  7)  

Vorprüfung vom 	 15.  Januar  2020  
Publikation im amtlichen Anzeiger vom  25.  Februar +  4.  März  2021  
Öffentliche Auflage vom 	 26.  Febr. —  29.  März  2021  

Einspracheverhandlungen vom 	 keine 
Erledigte Einsprachen 
Unerledigte Einsprachen 
Rechtsverwahrungen 

Beschlossen durch  den  Gemeinderat  am 4. Mai 2021  

Nachträgliche Änderungen 
Publikation im amtlichen Anzeiger vom  3.  +  10.  Februar  2022  
Öffentliche Auflage vom 	 4.  Februar —  7.  März  2022  

Einspracheverhandlungen vom 	 keine 
Erledigte Einprachen 
Unerledigte Einsprachen 
Rechtsverwahrungen 

Beschlossen durch  den  Gemeinderat  am 12.  April  2022 

Die  Präsidentin 

 

Der S kretär 

WCX 
Sandra Huber 

 

Marc I Krebs  

Bekanntmachung nach  Art. 122  Abs  8  BauV mit Publikation im amtlichen 
Anzeiger vom  13. Mai 2021  

Nachträgliche Änderungen 
Bekanntmachung nach  Art. 122  Abs  8  BauV mit Publikation im amtlichen 
Anzeiger vom  21.  Aprid  2022 

Die  Ricjitigkeit dieser Angaben bescheinigt: 
Lengna ,  3.  MAI  2022 
Der  Ge  eindeschreiber  

Marcel Kirebs 

Geneh igt durch das Kantonale Amt für 
Gemeinden und Raumordnung 	O.  Juni  2022 
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